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Eberhard Thiel

Steuerstreit

Der Entwurf der Bundesregie
rung für ein Steuerände

rungsgesetz 1977 stößt in zu
nehmendem Maße auf Ableh
nung. Die Mehrheit des Bundes
rates, Verbände und For
schungsinstitute wenden sich 
vor allem gegen die geplante 
Erhöhung der Mehrwertsteuer, 
während sie die vorgesehenen 
Entlastungsmaßnahmen für be
stimmte Gruppen von Steuer
pflichtigen weitgehend akzeptie
ren. Naturgemäß lehnen alle 
jene das Steuerpaket ab, denen 
es Mehrbelastungen oder Min
dereinnahmen bringt. Die Inter
essenlagen sind jedoch recht 
differenziert.

Die Vertreter der Unterneh
mungen haben sich mit den Er
leichterungen im Bereich der 
Körperschaftsteuer, der Ge
werbe- und Vermögensteuer an
gefreundet und fordern weitere

gezielte steuerliche Begünsti
gungen für Investitionen. Von 
ihnen wird die Ablehnung der 
Mehrwertsteuer nicht immer so 
generell formuliert, wenngleich 
die Wirkungen der zu erwarten
den Preissteigerung auf ver
brauchernahe Sektoren gravie
rend sein können. Die Gewerk
schaften lehnen eine höhere 
Steuerbelastung ab und spre
chen sich vielmehr für eine Her
aufsetzung der Freibeträge im 
Rahmen der Lohnsteuer aus. 
Überdies glauben sie nicht, daß 
Entlastungen für die Unterneh
mungen unbedingt zu vermehr
ten Investitionen führen.

Die Gemeinden und die Mehr
heit der Bundesländer weisen 
auf die auch für sie relevante 
Mehrbelastung durch eine er
höhte Mehrwertsteuer hin und 
beklagen hauptsächlich eine un
zureichende Berücksichtigung 
im Steuerverbund, da der Bund 
durch das Steuerpaket in der 
Tat Einnahmeerhöhungen erzie
len würde. Der Mehrwertsteuer
erhöhung wäre von ihrer Seite 
nur zuzustimmen, wenn einmal 
weitere Steuererleichterungen 
fü r die W irtschaft eingebaut 
würden, wenn die Verteilung der 
Mehrwertsteuer zwischen Bund 
und Ländern in ihrem Interesse 
geregelt w ird und wenn weitere 
Einsparungen im Bundesetat er
folgen.

Schließlich wird bezweifelt, 
daß der Bundesetat angesichts 
aktuell erhöhter Steuereinnah
men und verminderten Defizits 
überhaupt einer weiteren Kon
solidierung bedarf, zumal die 
Defizitfinanzierung gut in die 
konjunkturpolitische Landschaft 
passe und eine Mehrwertsteuer
erhöhung unerwünschte Preis
steigerungen provoziere. Dem
gegenüber besteht der Bund 
bisher auf der Forderung nach 
einer wenn auch noch so be
scheidenen weiteren Konsolidie
rung seines Etats.

Sollte der Wunsch nach einer 
Mehrwertsteuererhöhung nur 
dadurch erkauft werden können, 
daß lediglich eine Anhebung um 
einen Prozentpunkt erfo lgt oder 
daß noch weitere Steuererleich

terungen gewährt werden, dann 
nähert man sich der Aufkom
mensneutralität oder steht vor 
einem reinen Steuersenkungs
gesetz. Einige der aufgezählten 
Einwände wären damit zwar be
seitigt, für die öffentlichen Etats 
wäre aber eher das Gegenteil 
einer Konsolidierung erreicht.

Hierbei zeigt sich, daß in der 
Diskussion nicht ausreichend 
zwischen der kurz- und mittel
fristigen Intention unterschieden 
wird. Das Ziel und die Maßnah
men zur Konsolidierung der 
Etats müssen auch m ittelfristig 
beurteilt werden. Es zeichnet 
sich dabei keineswegs ein ver
m inderter Bedarf an öffentli
chen Leistungen und Einnahmen 
ab. Höhere öffentliche Investi
tionen lassen sich unter Beach
tung der Folgeaufwendungen 
nicht allein m it höherer Ver
schuldung realisieren. Steuer
erhöhungen sind daher erfor
derlich. Wenn man auch über 
die konjunkturpolitisch sinnvolle 
Terminierung streiten kann, viel 
Zeit b leibt im Interesse aller 
Gebietskörperschaften dafür 
nicht.

Es w ird aber auch offenbar, 
daß die bisherigen Argumenta
tionen jeweils zu isoliert vorge
tragen werden. Die aus ver
schiedenen Gründen anzustre
benden gezielten steuerlichen 
Erleichterungen müssen kom
pensiert werden durch Mehrbe
lastungen an anderer Stelle. Es 
ist dabei nicht unbedingt 
schlüssig, daß die Kompensa
tion nur im Bereich der Mehr
wertsteuer erfolgen kann. Vie
les drängt auf eine Neuformu
lierung des Tarifs und der Be
günstigungen im Rahmen der 
Einkommensbesteuerung. Hier 
wäre eher ein Ansatzpunkt zu 
einer m ittelfristigen Konsolidie
rung der öffentlichen Etats zu 
finden. Überdies ist die Neuver
teilung der Anteile der Gebiets
körperschaften an den einzelnen 
Steuerarten fä llig , und das ist 
nicht möglich ohne Beachtung 
der künftigen Aufgabenvertei
lung. Der gegenwärtige Steuer
streit sollte also nicht so isoliert 
und nicht nur mit kurzfristigen 
Argumenten geführt werden.
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